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Rechtsextremismus 

Der Bundesminister des Innern — I S 2 — 612 000/7 — hat mit 
Schreiben vom 11. Januar 1979 die Kleine Anfrage namens der 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß mit den einleitenden 
Ausführungen der Kleinen Anfrage keine Zweifel an der ver-
fassungsfeindlichen Zielsetzung der hier in Frage stehenden 
rechtsextremistischen Gruppierungen zum Ausdruck gebracht 
werden sollen. 

Die Bundesregierung hat die verfassungsfeindliche Zielsetzung 
der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), der 
Jungen Nationaldemokraten (JN), der „National-Freiheitlichen 
Rechten" und der siebzehn „neonazistischen Gruppen" in den 
Verfassungsschutzberichten und in der Antwort zur Kleinen 
Anfrage der Fraktionen der SPD und FDP zum Rechtsextremismus 
(Drucksache 8/2184) wiederholt dargelegt. Sie hat dabei eindring

-

lich auf die vom Rechtsextremismus ausgehenden Gefahren hin-
gewiesen, ohne diese zu überzeichnen. In diesem Zusammen

-

hang weist die Bundesregierung die in jüngster Zeit von Ver-
tretern der CDU und CSU erhobenen Vorwürfe, sie bausche 
die Gefahr des Rechtsextremismus auf, zurück. 



Drucksache 8/2463 	Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 

Welche Tatsachen, insbesondere welche programmatischen Aus-
sagen und welche Aktivitäten der Organisationen und ihrer füh-
renden Funktionäre, tragen im einzelnen die Feststellung, daß 
a) die Nationaldemokratische Partei Deutschlands und die JR 
b) die „National-Freiheitliche Rechte", 
c) die 17 im Verfassungsschutzbericht genannten „neonazistischen 

Gruppen" 
verfassungsfeindliche Ziele verfolgen? 

a) Die verfassungsfeindliche Zielsetzung der NPD ist durch 
einen der nationalsozialistischen Ideologie entliehenen völ-
kischen Kollektivismus geprägt, der biologisch gerechtfertigt 
wird und deutlich auch rassistische Züge aufweist (vgl. Ver-
fassungsschutzberichte 1974, S. 20f.; 1975, S. 18f.; 1976, S. 23; 
1977, S. 28) . 

Die pauschale Überbewertung der „Volksgemeinschaft" zielt 
letztlich auf eine Unterordnung der Einzelinteressen unter 
die nicht näher definierten Gemeinschaftsinteressen und ist 
daher mit der Achtung der in den Grundrechten konkretisier-
ten Menschenrechte nicht vereinbar. 

Darüber hinaus verherrlichen die Verlautbarungen der Partei 
immer wieder das NS-Regime. Sie dokumentieren die man-
gelnde Distanz zum Nationalsozialismus und lassen erken-
nen, welche Staatsform hinter der angestrebten „volksge-
meinschaftlichen Neuordnung" steht (vgl. Verfassungs-
schutzberichte 1974, S. 22; 1975, S. 19; 1976, S. 24; 1977, S. 28) - . 
In letzter Zeit strebt die NPD einen kämpferischen Kurs an. 
Wie in der Antwort zur Kleinen Anfrage der Fraktionen der 
SPD und FDP (Drucksache 8;2184 S. 3) bereits ausgeführt, 
forderte die „Strategiekommission" der Partei eine „Um-
schichtung der Partei von einer Partei der Wähler, einer auf 
den Erlöser wartenden Partei zur Kaderpartei, einer Kampf-

- gemeinschaft" (vgl. Verfassungsschutzbericht 1977, S. 26). 

Die „Jungen Nationaldemokraten" .(JN), die Jugendorgani-
sation der NPD, vertreten die Ideen der Mutterpartei, neh-
men aber eine aggressive Haltung ein. Sie halten den Kurs 
der NPD für zu wenig kämpferisch. In Teilbereichen der JN 
sind auch neonazistische Tendenzen (vgl. unter Ziff. II c) 
deutlich erkennbar. Es wurde wiederholt festgestellt, daß 
Mitglieder der JN an Aktionen neonazistischer Gruppen mit-
wirkten und an rechtsextremistischen Ausschreitungen betei-
ligt waren (vgl. Verfassungsschutzberichte 1976, S. 30; 1977, 
S. 27; Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage der 
Fraktionen der SPD und FDP - Drucksache 8/2184 - S. 3). 

b) Der „National-Freiheitlichen Rechten" um Dr. Frey, insbe-
sondere der „Deutschen Volksunion" (DVU) und der „Deut-
schen Nationalzeitung" (DNZ) fehlt es weitgehend an einer 
ideologischen Ausrichtung. Ihre Agitation hat mehr tages-
politischen Bezug und beschränkt sich im wesentlichen dar-
auf, in polemischer Übertreibung Institutionen und Reprä-
sentanten der Demokratie verächtlich zu machen. Ähnlich 
wie bei der NPD enthalten auch die Veröffentlichungen der 
„National-Freiheitlichen Rechten" Huldigungen für Hitler 
und das totalitäre NS-Regime. Ferner offenbaren die Publi- 
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kationen des Dr. Frey einen aggressiven Antisemitismus 
(vgl. hierzu die Verfassungsschutzberichte 1975, S. 25 ff.; 
'1976, S. 32 ff.; 1977, S. 41 ff.). 

c) Für die neonazistischen Gruppen, z. B.  die „Deutsche Bürger

-

initiative" , die „Bürger- und Bauerninitiative", der „Kampf

-

bund Deutscher Soldaten", die „Aktionsfront nationaler So-
zialisten" und die örtlichen NS- und NSDAP-Gruppen steht 
die Wiedererrichtung eines dem NS-Staat vergleichbaren 
oder zumindest ähnlichen Systems im Vordergrund, sie be-
kennen sich offen zur Ideologie des Nationalsozialismus. 
Konsequenterweise ist ihre Agitation durch Verherrlichung 
von Institutionen und  Personen der Hitlerdiktatur, durch 
Verniedlichung und Leugnung der NS-Verbrechen und durch 
unverhohlenen Antisemitismus gekennzeichnet. Sie fordern 
offen die Abschaffung des Grundgesetzes und  der Demokra

-

tie und streben einen ,,Machtwechsel" an, der nach ihrer 
Vorstellung in eine Wiedergeburt des Nationalsozialismus 
münden muß (vgl. die Verfassungsschutzberichte 1974, 
S. 30 ff.; 1975, S. 31 ff.; 1976, S. 35 ff.; 1977, S. 35 ff.). 




